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Provtnzialvlatt
badische « Pfalzgrasschaft
^ 0. 45 . Mittwochs den 26"n November 1806.

Landes » Verordnung .
( fr ( Beschluß .)

Xl .^ -ine etwas geäuderteVerfahrungSart for »
der» jene Anlehen , welche nicht sowohl durch
die Bedürfnisse des Staats als durch die
Verhältnisse der StastSverfassuug herbekge»
führt werde » , , und welche daher die Recht ,
fertigung ihrer Annahme in sich seihst tragen ,
wohin die bei dem Staat angelegte Dotal -
oder Paraphernal . Gelder der Prinzessinnen
die in Unser HanS heirathen , oder die Dienst -
KautlvnS » Kapitalien der Staarödiener gehö¬
ren. Hier bedarf es , der , im sechsten Ab¬
schnitt erwähnten Untersuchung der Recht -
mäßkgketr nicht , sondern es ist statt deren ,
und statt aller Litern zuvor erwähnten darauf
sich beziehenden Förmlichkeiten lediglich eine
Anzeige von dem bevorstehenden Eingang die ,
ser Gelder in der geheime » Konferenz zu ma¬
chen , dort zu überlegen , und dem Regenten -
vvrznkragrn , sofort von diesem nach eigenem
Gutdünkenzu beschließen , ob solche Gelder
zu Ablegung vorhandener rechtmäßigen Schul ,
den zum Erwerb fructificirender Güter und
Renten , zu Ergänzung oder Ersparung einer
neuen schon früher in voriger Art für recht¬
mäßig anerkannten Anleihe , oder in Ermang¬
lung solcher Gelegenheiten zu einer besonde¬
ren Kapital - Verrechnung , welche jederzeit
auf begebende Fälle daS Geld repräsentiren ,
anzulegen seien. Der Beschluß wird nach .
malS als Verwendung - » Legitimation dem
Oberfinanz » Kollegio mit Unterschrift aller an¬
wesenden Mitglieder beurkundet übergeben ,da « nachher sorgen muß , daß in der Em¬
pfang «. Quittung dieser Kvnserenzial -Beschluß
angeführt , »nd damit der Quittung die gegen

den Staat vollbeweksende Kraft gegeben wer «
de , weswegen auch diese Empfangs - Quit »
tung des betreffenden General -oder Provinzial «
kassier« der Oberfinanz « Behörde vorgelegt ,
und von dieser durch ein von den Rathen un»
terschriebeneS Aeügnkß als richtig anerkannt ,
sofort mit dieser Beurkundung zum geheimen
Staats - und Reglmentsrath zur obgedachte «
Registrirung im Gäirstab ünd Beurkundung
derselben durch Betdruekurm des Stagtsinsir -
gels und Unterschrift der Mitglieder abgege¬
ben werden .

Xil . Einen weitern Fall z» einem geänder¬
ten Verfahren bietheo die in den drei lezte «
Absätzen des fünfte » Abschnitts benannten Ar¬
ten der Vorgenüsse dar . Hier muß zwar al¬
lerdings die im sechsten Abschnitt vorgeschrie »
bene Untersuchung der Rechtmäßigkelts - Ursache
vorangehen , sie muß aber zugleich mit dahin
gerichtet werden , ob es unmöglich feie , in
dem durch die Dringenheit der Lage vorge »
messeuen Zeitraum mit ordentlichen Schuld -
Anleihen aufznkvnnnen , indem dieses Mittel
nie anders als belhülflich für eilende Fälle
dienen , und nur in der Eigenschaft eines ab«
gendthigten Interims - Mittels als rechtmäßig
erscheinen kann . Hingegen die im siebente «
und achten Abschnitt weiter geordnete Förm¬
lichkeiten der AnlehenS - Unterhandlung fallen
hier weg , und sobald die Rechtmäßigkeit die¬
ses AuSwegS anerkannt ist , genüget eS für
den Hauptbefehl dazu an der innhaltli »
chen bestimmten Anführung deS geheime «
Konferenz » Schlüsse « und der Benennung je¬
ner Verwendungs -Bestimmung dl« dieser Geld -
Erhebung gegeben worden ist , sodann an der
landesherrlichen Unterschrift « « d beigcsezteg



87" ■
Kontrasignatur des FinanzminlsterS samt dem )
Vldil des erpedirrnden Sekretärs , und für
dle Unter befehle welch « , um jenen zum
Vollzug zu bringen , die Provinz - Kollegien
an die erecutive Behörden erlaßen , an der
namentlichen Anführung des Hauptbefehls
nach Ort , Tag und Jahr . In beiden , so¬
wohl im Hauptbefehl als tn den Unterbefeh¬
len muß hieruächst die Zelt und Art bestimmt
benennt seyn , wie diese Vorgenüsse durch Er »
saz aus einem Anlehen oder durch Erlaßung
der Verfassungsmäßigen Lieferungen an obere
Kassen oder auf andere Weise so gedekt wer »
den sollen , damit die auf der Spezial - oder
Bezirkökasse ruhende Lasten aus diesem Anlaß
nicht über ein Vierteljahr höchstens in Aus¬
stand erwachsen können , nachmals aber gleich
wiedep aus das Laufende kommen . Das nämli -
che gilt auch von kleineren Aulehen , welche ent¬
weder zu Heimzahlung unvermuthet aufgekün .
deter kleinern konsenttrren Anlehen ausgenom¬
men werden , oder zu augenbliklichen unver¬
muthet einer Kaffe zngestoßenen Bedürfnissen ,
die sie übrigens aus ihrem Jahrs - Ertrag be¬
streiten , mithin auch daraus wieder das An »
lehen ln solcher Zeit heimzahlen kann , als
bei welchen auch nicht einmal , wann es nicht
die Generalkaffe beträfe , sondern bloße Pro¬
vinz - oder BeztrkSkassen , ein Hauptbefehl deS
Regenten nöthig , vielmehr ein Befehl der
Finanz - Oberbehorde hinreichend ist , nur daß
tn lezterm Fall zugleich für die Deckung aus
dem Jahröertrag dabei gesorgt oder die or¬
dentliche Schuld - Konsenrirung nachgeholt
werden muß .

XIII . Ob nun wob ! durch eine in obiger
Weise verfaßte Schuldverschreibung oder Quit¬
tung der Gläubiger und durch einen in jener
Form gegebenen Vorgenuß - Befehl der Ver¬
rechnet hinlänglich gedekt bleibt , wenn auch
gleich etwa gegen Erwarten die bestimmte
Verrvendung unterbliebe , und das Geld un -
nüz durch dle Finger fiele , so liegt UnS doch
eben deswegen In Hinsicht anf die dem Sraar
schuldige Vorsorge am Htrzcu , solchen be-
stimmungswidrlgen Vergeudungen einen Rie¬
gel vorzuschiebcn . Die Einnahmen aus der¬
gleichen Anlehen oder Vorgenüssen sollen da¬

her nie an Andere als die General , oder Prv -
vinzialkassen ( je nachdem sie der Angelegen¬
heit des Ganzen oder einer einzelnen Provinz
gewidmet sind ) zur Einnahm und Verrech¬
nung überwiesen werden , und soll diesen Kas¬
sieren zugleich eine Abschrift der Schuldver¬
schreibung oder des Vorgenuß - Befehls mlt
zygestellt werden , um daraus den rechtmäßl .
gen VerwendungS - Zwek so wie die Heimzah »
lungSzeit und Art zu ersehen . So wie die
Verwendung geschehen ist , ( oder wenn sie in
längere Zeitläufte sich vertheilte , alle Quar¬
tal ) müßen der Kassier und sein Gegenschrei -
der den gleichlautenden Bericht gedoppelt
einmal zur Obersten Regiments - und dann zur
Obersten Finanzbehörde erstatten , und damit
Nachweisen , daß diese Gelder nur aus ihre Be¬
stimmung auSgegeben wurden , und daß so
lang nicht AlleS hlerzn verbraucht ist , der
übrige Vörralh baar in der Kasse oder in dar¬
aus formirten sicheren Aktivkapitalien aufbe¬
wahrt werde . Von solcher Schuldigkeit für
die Bestimmungsmäßige Verwendung zu sor¬
gen und zu hasten kann den Rechner auch kein
höherer Befehl , woher immer derselbe kom¬
me , befreien , wenn er nicht auf einen neuen
vom Landesherrn genehmigten Konferenz -
Schluß über eine veränderte Widmung ln
oben festgeseztrr Form ausgefertlgt ist , und
darauf bestimmt rükweiser .

xiv . Ebenso muß , der Hauptkassier zu
dessen Kasse ein Anlehen gehört , und der also
dem Epezialkassier oder Bczlrksverrechner zu
seinen Zahlungen die Anweisungen zu geben
har , so wie dieser Bezirksrechner , dem die
Amortisatlons - Einkünfte zu verwalten unter¬
geben sind , bet eigener Verautwortllchkelt
sorgen , daß sowohl jährlich die verfallene
Zinsen als bei eingelrekener HelmzahlungS «
ZUt die terminliche Ablösungen richtig abge -
sührt , mithin da ; u dle Mittel vonäthlg ge¬
halten , und keine , lei Finanz - Disposition über
die dazu bestimmte Gelder angenommen wer¬
te . welche jene Zahlungen in das Stecken
bringe » könnte , und muß sodann der Haupt »
la sier , den es ebgedachlermasen betrifft mit
seinem Geger .schreiber , jcdcömal v er Wochen ,
nach einem AblosungSztel , wo nicht früheres



geschehen könnte , unfehlbar bjc geschehene
Heimzahlung mit abschriftlicher Anlegung der
Quittung zu der obersten Regiments - und Ft-
nanzbehörde inttrels zweier gleichlaurenven
Berichte anzeiqen , wo sie erstcren Orrs in
dem Gült » Stab am Rande von einem Mit¬
glied des Rachs eingetragen werden muß . Bei
dem lezten Ablosungsbericht muß die Origi¬
nal - Schuldverschreibung an erster« Stelle mir
eingrschikt , und von ihr nach geschehener Lö¬
schung im Gült - Stab und nach deren Auno -
tirung auf die Schuldverschreibung zur ober¬
sten Ftnanzbehörde übergeben werden , welche
sie mit einem Einschnitt als kassirt bezeich¬
net ins Archiv zur Aufbewahrung übergtebt .
Auch ein Gläubiger / der nicht sein Unter¬
pfands - Recht , ja ( wenn die zu seiner Bezah¬
lung bestimmte Gelder unnüz verschleudert
worden wären ) , sein Forderungsrecht verlie¬
ren will , darf sich nicht säumig finden laßen ;
sondern muß längst ln drei Monaten nach der
Versallzeit erstmals , und nachher von drei
Monaten zu drel Monaten noch zweimal güt¬
lich, und endlich , wenn dieses nichts hülfe , in
weitern drei Monaren , also in einem Jahr
von der Berfallzeil an , seinen Rükstand auS .
klagen , widrigenfalls erlöscht alle Gültigkeit
und Kraft seines Schuldbriefs ohne weiters
von selbst , und kann weiter gar keinerlei
Rrchtswlrkung mehr haben , sondern der
Gläubiger hat sich den Verlust selbst betzu -
meffen . Nächst diesem soll mit jedem JahrS -
anfang der Gült - Stab bet Rath durchgan¬
gen , und wenn eine verfallene Zahlungszri

't
gefunden würde , wobei die theilweise Ablö¬
sung oder gänzliche Löschung nicht am Rande
bemerkt wäre , desfallS Erkundigung einge¬
zogen werden . Wo Rükstände oder Verse¬
hen hierdurch oder in andere Wege kund wür¬
den , muß der Staats - und RegimentSrath
jene unfehlbar beseitigen , und diese angemessen
ahnden , um nicht selbst verantwortlich für
allen Schaden zu werden , und ist alsdann
zugleich über jede tm Lauf des JahrS gesche¬
hene Ablösung die nämliche Benachrichtigung
an die Agnaten zu geben , welche oben wegen
der Aufnahme geordnet ist.

XV . Alle obige Borsorge kann jedoch nur

3 ? r
alsdann wirksam seyn , wenn jedem Haupt »
zweig der Staats - Verwaltungs - Bevürfnisst
ein bestimmtes Quantum der JahrSelnkünste
vorgemeffen wird , das je nach dem Mas ih¬
res verschiedenen UmfangS und ihrer Kosten -
Erfordernisse auf die Kräfte der Staatsein¬
künfte abgewogen ist , und das nicht über¬
schritten werden darf , sondern für dessen ge¬
naue Einhaltung der Chef jedes Staatsver¬
waltungs - Zweiges , samt allen ihm beigeord »
ncten Rächen , verantwortlich werden : den»
nur durch ein solches Fixum können die Ue«
berschüsse festgestellt werden , welche zu Til¬
gung der Zinse und Schuldzahlungeu , sodan«
zu Formirung eines Reserve - Fonds ( welcher
in der Lage eines Staats , wie der Badische
ist , doppelt wenig entbehrt wei den kann) , ver¬
wendet werden können und sollen . Deswe¬
gen soll die Oberst,ianz ^ Behörde mit dem
Schluß eines jeden RechnungS - Jahrs sobald
als möglich , und längst zwei Monate nach¬
her , den wahrscheinlichen Erigcnzstaat der
Ausgaben des nächsten JahreS und den wahr¬
scheinliche» EinnahmS - Staat dem regieren¬
den Herrn vorlegen , der darauf in einer ge«
Heimen Konferenz über dessen Annahme oder
Modifikation in ftiner ^ egenwart berathschla »
gen , und über die deßfallsige einzelne Abstim »
munge » ein genau nachweisendeS Protokoll
verfassen nnd von sämtlichen Rächen , die an¬
wesend sind , unterschreiben läßt , daraufaber
nach seiner hierdurch aufgeklärten Einfistst ,
ohne au das Ermessen des mehreren TheilS
der Räthe gebunden zu seyn , den AuSschlag
giebt , jedoch keine Modifikationen machen
darf , wodurch wohlerworbene Rechte der
Staatögläubkger oder StaatSdlener gekränkt ,
oder eine an sich vermeidliche Nothwendlg ,
fett zu Schulden - Anfnahmen herbelgeführt
würde . Nach also festgeseztem Staat kann
der Regent niemals innerhalb dieses Zeitraums
auf einen einzelnen VerwalrungS - Zweig einen
größeren Aufwand legen , ohne daß dazu die
nämtiche Förmlichkeiten wie zu einem Ren¬
ten» Vorgenuß hinzugrkommen wären . Um
den verschleierten Uebertrerungen vorzubeu¬
gen , darf kein Bezirks . Gefäll -Verwalter oder
Spezialkassier anders als durch seine unmit «



relbar vorgesezte Provlnzbehörde , und hinwie¬
derum diese anders nicht, als durch eine vrd-
»ungSmässge Fertigung deS obersten Flnanz-
kollegi ! zu Geldlteferungen oder zu Berwen.
düngen der bei ihr eingehenden öder unter ih»
rer Aufsicht stehenden Gelder angewiesen , und
jeder General- Provinzial » oder Spezialkassier,
dem ein dergleichen Befehl , womit über seine
Kaffe dlsponirt wird , zukäme , der (und wä¬
re er auch gegen Berhoffen vom Landes - Herrn
selbst auSgefertigt ), die unmittelbar vorgesezte
^ aatswirthschaftliche Landes - oder Provinz -
Stelle umgangen oder übersprungenhat , ist
-schuldig , dawider in der nachher näher zu
bestimmenden Mase Gegen » Vorstellung zu
thun , biS er durch die Verantwortlichkeit hö¬
herer SkaatSdiener gedekt ist , sonst ist er dem
Staat und den Sraatsgläubigern für allen
«twa daraus entstehenden Schaden verhaftet.

XVt , An dieses Statut werden alle , bei
Hessen Verkündung jezt erstmals schon in Un¬
fern Diensten stehende Dikasterial- Vorsteher ,
Räche , Beamte und Diener andurch Kraft
ihrer Dienstpflicht für eben so gebunden er¬
klärt , als ob sie dieselbe namentlich mit dar¬
auf abgelegt hätten. Jedem künftig neu ein»
kommenden Diener , der als Rathsvorsteher,
Rath oder erpedirender Sekretär bet dem lan¬
desherrlichen Kabinet, bei den allgemeinen
Landes « oder besonder« Provinzkollegien zur
staatsrechtlichen, oder staatSwirthschafklichen
LandeSdlrekrion , oderzurJustizverwaltung an -
grstellt wird, lngleichem jedem , demeinelan¬
desherrliche Gefällverwaltung, welcher Art
«ud Beschaffenheit sie sei , übertragen wird,
soll vor seiner gesezmäßkgenVerpflichtungdle-
stS Hausgesez vorgelesen und seine Pflichtlei¬
stung namentlich mit darauf gerichtet werden ,
daß er zu dessen Erfüllung getreulich Mitwir¬
ken , und keine dem «ntgegenlaufende Hand¬
lung weder aus eigenem Antrieb »och ans
fremdem Geheiß , es komme auch, von wem
«S wolle , verrichten , widrigenfalls allen dar
auS entstehenden Schaden für den Regie¬
rungs- Nachfolger oder für die Staatsgläubi¬
ger auf sich nehmen wolle» Diese Verpflich¬
tung macht jeden Dtkasterlalvorsteher, Rath
u»d Lienes , der zur Aurrkenutnlß eines An-

kchenS oder eines VorqenusseS , ehe ihm eine
der oben benannten Recbtmäßlgkeits-Urfachen
glaubhaft vorgelegt worden wäre , stimmt»
oder jedem , der zur Aufnahme und Erhebung
elnes solchen GeldvorschuffeS ohne die vorge¬
schriebene Rechtmaßlgkeits-Zrugnisse mitwirkt,
oder der eine Iurükhaltuug der ZinS » und
Kapital - Zahlungen ohne neue Förmklchkelten,
wie sie oben geordnet sind , veranlaßt oder
vollbringt, und nebst ihm auch , wenn Er
nicht mehr wäre , feine Erben ( jedoch diese
nur binnen fünf Jahren , den nächsten nach
seinem Tode oder Dienstaustritt ) verbindlich,
dem Regierungs- Nachfolger oder dem Staats -
Gläubiger , der dadurch ln Schaden gekom¬
men wäre , diese auf Begehren zu ersetzen .
Müßte eS jemals zu einem solchen Ersazkom,
men , so find zwar alle Diener , welche da-
bel im Fehler waren , nach jenem Verhält«
uiß daran zu leiden schuldig , in welchem zm
Zelt der Kontravention ihre Besoldung gegen
eiuander gestanden ist , jedoch soll der Gläubi¬
ger deS Staats , wenn der lm Fall wäre zu
klagen , an jenen Tbeilung» « Maasstab nicht
getülnden feyn , sondern er wag den - oder
diejenige aus den Schuldhaften , welche er
will , zum Beklagten mach - n . und diesen
übermßen , ihren Regreß an die übrigen Mit-
schuldige auf ihre Kosten und Gefahr zu
nehmen.

xvn . Damkt jedoch diese Forderung an
die jeweilige Diener Unser- Staat - mit Bil.
ligkeit gemacht werden könne : so setzen Wir
voraus , »S werde jeder Regent die wvhlthätlg«
Absicht dieses Unseres Statuts , und daS ,
waS feine Würde fordert, stets vor Augen
haben , mithin an keinen stiner Diener hohen
oder nieder» Stande - wissentlich eine Anfor¬
derung machen , welche wtder Irgend einen
Thell der hierin verzelchneten Anordnungen
stritten , noch wenn es etwa unwissentlich ge«
schrhen wäre , de» bescheidenen Gegenvorstel¬
lungen daS Gehör versagen , weniger noch
solche oder andere auf dieses Statut gegründete
Handlungen oder Unrerlaßungm derselben in
Ungnaden aufnehmen , oder gedenken, »nd
irgend einem Dierrer dessen über kurz
oder lang mittelbar oder unmittelbar rntgel»



te n laßen , am allerwenigsten ihnen ohne ein
hinlängliche « ünd rechtlich erhobenes Berge ,

hen die mit ihren Dienststellen verbundene

Ehren 'Rechte oder Geld - Vonheile und Nutzun¬

gen entziehen oder schmälern . Auf diese Er -

Wartung gründen Wir die Forderung an diese

Diener , daß sie auf jede» einlaufende höhere

Ansinnen , das sie mit der hierdurch über «

vommenen Pflicht nicht zu vereinbaren wüß «

ten , zuerst bei der ihnen unmittelbar vvrge -

sezten Behörde ( also der Exekutiv - Diener bei

seinem Provinz . Kolleglo , dieses , wo nöthig ,
bet der obersten Finanzbehörde , so wie diese

bet dem Regenten selbst ) Gegenvorstellungen
machen und die Gründe dazu bednciren sollen .

Würbe auf dem Ansinne » beharret und nicht
den anfragenden Stellen dabei eine solche

Beschaffenlzeir eröfnet , wobei sich diese beru¬

higen und daraus die Uederzeugung der Rechk-

wäßigkelt schöpfen möchten ; so soll jede der¬

selben unverhohlen , unmittelbar bei der ober¬

sten Regierungs - Behörde zum Gehetmcnrath
die Anzeige machen , weicher alsdann ew. e

geheime Konferenz . Berathschlagung darüber

«Inleiten muß , durch deren Beschluß der Be¬

scheid zu ertbeilen ist. Erfolgt dieser Schluß

beharrend ans der vorigen Anordnung , alsdann

ist die Erecutiv - Stelle oder die anftagende

Iwlfchen -Behdrde aller Pflicht und Berant -

wortlichkeit deßfaUS entladen , als welche nun
allein denen Konferenz -Mitgltedern hetmfällt ,
und jene müßrn nun ohne weiters den Befehl
befolgen . Erfolgt der Schluß verneinend , so
kann und darf die Erecutiv » Stell « sowohl ,
als die Zwischen » Behörde dem Befehl keine

Folge leisten , noch sich dadurch von dem in

dieser pragmatkschen Sanktion vorgezelgneten
Weg der Ordnung abbringen lassen , und hat

sich dazu des Beistands und der Vertretung
brr obersten Staats - Behörde zu gewärtigen .

XVIII . Auf daß auch dle Mitglieder der

»berstea Staats - Behörden selbst jener Pflicht

gegen ihre Amls - Unkergebcue Diener und ihrer

eigenen Pflicht str Erfüllung dieses Statuts
ein Genüge leisten können : so sollen sie , wenn
wider Brrhvffen je einmal ihren bescheidenen
Vorstellungen kein Gehör gegeben oder gar
unbillige Zudringlichkeit ihnen «Mgegengesejt
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werden wollte , durch Schreiben die sämtliche
Agnaten Unseres Grvßherzoglichen Hauses ,
welche das achtzehnte Jahr znrückgelegt ha»
be» , mit Vorlegung des Falls « in Bemiitte -

liing ersuchen , welche Ihrem Interesse und
Ihrer Würde gemäß finden werden , die Ver¬
mittlung eintreten zu laßen , und die Diener «

schafk gegen Schaden aus treuer Erfüllung ih¬
rer Pflichten zu bewahren . Damit aber ist
den Dienern nicht benommen , wenn die Ag¬
naten allzuschwach ober all ; ulangsam einwir »
keu würden , selbst die richterliche Hülfe für
sich und für die Bawahrung ihrer Pflicht aml-
znruftn und bet den Landesgertchren sowohl
gegen den FtseuS als auch gegen jeden Die¬
ner , der ihm dazu wider sie Hülfe und Bei¬
stand leistete , für den Sraat dle Handhabung
dieser Pragmatik , und für sich den Ersa ; alles
Schadens und Kostens ln den schnellsten und
kürzesten Rechtswegen zu suchen und zu er¬
wirken , deren Vollziehung zu hemmen kein Die .
ner oder Untertha » Unseres Staates sich un .
terfangen soll .

XIX. Dieses ganze Statut betrifft jedoch
nur die Schulden , welch « erst nach ftcffen
Verkündung ausgenommen werden ; alle jene
hingegen . welche unstreitig uub « weißlich vor
dieser Zeit von UnS ausgenommen , übernom¬
men oder sonst mittelst geeigneter RechkStitel
auf Uns und Unsere Lande gekommen sind ,
dieiden bei derjenigen Gültigkeit und in jenen
HeimzahlungS - VerhältnIss » , welche sie nach
de« Reichs - und Unfern äirern Haus - Gesezen
haben , und werden Wir über deren Richtig ,
steüung und HelmzahlungS . Fundirung noch
eine besondere An - und Ausweisung fertigen
laßen .

XX . Nachdem Wir gegenwärtiges Fami.
kien . Starur UnferS Herrn Enkels des Erbgrvß -

Herzog Karl Ludwig , und unserer Herren
Söhne der Marggraken Friedrich und Ludwig
Liebden , Ltebdev , Liebden zu Ihrer Beitritts «
Erklärung vorgelegt « nd Sie zmn Zruznist
Ihrer Mik . Einwilllgung Ihre Unterschrift der
Unsrkgen brizusetzen zugesagt baden , so verorb »
ne» Wir , daß solches in Kraft eines Land »
grundgesetzes gelten , deßhaib in zwei gleich ,
laufende » Originalien au - geferstgt , davon auf
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begebende Fall« zur Handhabung Eines Un-
serm Oberhof» Gericht zugefertigt, und Eines
kn unserm .Hauptarchiv nledergelegt werden
soll ; zugleich lassen Wir solches durch Sas Re¬
gierungsblatt und die Provlnzialblätter unse¬
rer Lande verkünden , wollen auch , daß in-
nerhalb eineni Fahr von jedem neuen Regie »
rungS - Antritt an , solches in dielen Blättern
vcu neuem zu jedermanns Wissenschaft ge¬
bracht werten soll . Hieran geschieht Unser
Wille « Urkundlich unserer eigenen auch bei*
gesezteo agnatischen Unterschrift und Bcsieg -
lung . Gegeben Baden «ben iten Oktober
1806,

Karl Friedrich .
( L. S.;

Karl , ErbgroßherzogzuBaden .
(I» 8.)

Friedrich , Markgrafzu Baden .
(L. S. )

Ludwig , Markgraf zu Baden .
(L . S.)

Auf Sr . Königlichen Hoheit
Special - Befehl .

Rin g.
Bon dieser Verordnung sind auch einzelne

Blätter käuflich zu haben .
provinzial » Verordnungen .

,) Milizgelder der Juden undMcnomstcn bctr .
( No . 8466. n. S . ) Man har mißfällig wahr»

genommen , daß daß nach dem Bermdgen
auSzuschlagende Milizgeld der in Schuz auf»
genommenenIuden » und Menonlsten 'Familten
ln dem rheinpfälzlschen Theile der Pfalzgraf¬
schaft bisher willkührllch von den Ortövorstän-
den angesezt, und die in der Verordnung vom
ihren September I78svorgrschriedene Stufen-
Ordnung von l bis zu Z fl. , da ihr « Gränze
nicht bestimmt ist , theils gar nicht , theils
sehr ungleich beobachtet werde. — Die be¬
treffenden Armter und Gefällverwaltunaen
werden daher angewiesen , künftig diese Ge¬
bühr mit ZO kr . vom ersten , und mit 1 fl. vom
zweiten tausend Gulden Vermögen erheben ,
und von da dt« Ansätze mit wettere ZO kr . von
jedem Kapital zu 500 fl . in sö lang , bis daS
tnaximum von 5 fl. erreichet werde, fort»

steigen zu laßen. — Di« dazwischen fallende
Vermögens - Summen sind nach der angran»
z - uden höheren Klasse zu belege » , und keiuem
Schuzge '.dspflichtlzen so wenig wie dessen
Wittwe , welche , wie bisher, dem halben Ab »
zug unterworfen bleibt, «Ine Befreiung oder
Begünstigung zu gestatten. Mannheim de«
28t ! l> Oktober 1806 .

Großherzoglich badischer Hvftath .
Vdt. Ullmicher.

b) PstegschaftS- Ordnung .
(B . G. N . 4134.) Da Se . königliche Ho¬

heit der Großherzvg von Baden den Entwurf
zu einer Pfiegordnung bet Verwaltung Hof-
gerichtlicher Gant » und Erbmassen vermöge ge»
Heimen Raths » Beschlusses vom roten l. M.
G. R. N. 4196. gnädigst genehmiget haben ;
so wird solcher hiermit, wie folget zu Jeder»
manuS Wissenschaft bekannt gemacht :

§ . r . Sämtliche lm Rechtsstreite befangene
Gant » und Erbmassen werden nicht zur ge»
rlchtlichen Depositton gezogen , sondern an
Pfleger zum Einzüge und zur Verwaltung
überlaßen , oder , insofern die Interessenten
das Geld nicht in Pflegschaft geben , sondern
bei der herrschaftlichen Kaffe es gegen gerln »
gern Zinsen anlegen wollten , ln lezter Art
der herrschaftlichen Kasse übergeben .

§ . 2. So oft daher der Fall einer solchen
Maffeverwalrung eintritt , hat der bestehende
Kommlssarkus die Kreditorschaft oder die son¬
stigen Interessenten mit ihrem Vorschläge ei»
nes Pflegers zu vernehmen, wöbet dann so¬
wohl bei Ernennung derselben , als dabei ,
wenn solche die Anlage bei einer herrschaftli¬
chen Kasse vorzlehen , die Mehrheit der Stim¬
men nach dem Gewichte ihrer Forderungen
berechnet , entscheidend Ist.

§ . 3. Der also gewählte Pfleger ist durch
die Kommission in Betseyn des krocurstori,
Lreditorum Lommuai » , oder einiger der
bedeutensten Gläubiger respektive Interessen¬
ten mittels feierlicher Grlübdung nach unten
bemerkter Formel zu verpflichten.

§. 4 . Der Pfleger har sämtlich « zur Masse
gebdrlge Güter in gebührlicdem Bau - und
Besserung zu erhalten , dey Umständen nach



beßtenS zu verpacht «» , dke dazu gehörigen
Gelder da , wv sie zu erheben sind , einzuzie -

hen , und gegen Versicherung auf liegende
Güter , oder gangbare wohlversicherte und ver¬

bürgte Zinsen und Gülten verzinslich auszu -

leihens und die Zinsen jährlich etnzmiehmen .

Derselbe ist daher von den zu erhebenden Po¬

sten durch Protokollen » Extrakt ln Kenntniß

zu setzen , und hat innerhalb ü Monate die

bei dem Antritte seiner Pflegschaft vorhande¬

nen Gelder , die ln der Felge eingehenden in¬

nerhalb 2 Monate jedesmal anzulegen , oder bei

Gericht dieUnausfinvlichkeit einer annehmlichen

AnlagSgelegenhelt anzuzelgen , da er sonst für

längeren Verzug selbst zu haften hat . Bei anbe¬

fohlener Aufkündigung des angelegten Kapi¬
tals , welche der Pflegcrsich durch den Schuld¬

ner oder sonst hinlänglich bescheinigen zu las¬

sen hat , hat er dasselbe binnen drei .Mona¬

ten einznziehrn , und wo eine gerichtliche Ein¬

klage ndthig wird , solche sogleich nach umlof -

fener Aufkündlgungöfrist bei der ernschlagenden
Behörde elnzugeben , ndthtgrnfallSum dieJu -

stizbeförderungs - Befehle dahier anzusteheni ,

überhaupt diS zur Ausklagung des Kapitals
alles RechtSerforderltche zu besorgen . Die

Schuldverschreibungen har derselbe wohl zu
verwahren , und nur lm Falle , wv unter sei¬

ner Verwaltung solche sich befinden , welche

auf jeden Inhaber ( au poi -teur ) lauten , die¬

selben bei großherzvglichem Hofgerlchte zu hin .

terlcgen , gleiches auch rüksichrlich der Zins -

Coupon » zu beobachten , von welchen ihm
die fällig werdenden nur auf einen Zeitraum
von zwei Jahren auSznllefern sind .

§ . 5 ; Die Rechnung über Einnahme und

Ausgabe hat der Pfleger mit dem lezten De¬

zember jeden JahrS zu schließen , und die¬

selbe bis zum lezten Jänner des nächstfolgen¬
den JahreS bei Srrafe eines Gulden für jede
weitere Woche großherzoglichem Hofgerichte
samt dem Duplikate vorzniegen , dle Abhdr

' derselben haben die ernannten Respicienten
resp . Kommiffarien ln der einschlägigen Sache
mit Zuziehung der Parkhcien oder

'
Ihrer Sach¬

walter , rrfp . ln Gant 'achen lei Prornratoris
Creditorum Communis , Ober in dessen Er¬
manglung eines ven den übrigen Gläubigern
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zu Bevollmächtigenden vorzunebmeu , und
wie geschehen längstens bis zum lezten des

nächstfolgenden Monats Aprils die Anzeige
im Rache zu machen , wo dann der Rech ,

j ner einen Protokollar - Ertrakt samt dem Lu -

piikateerhalt , das Original aber all acla zü

. legen ist .
§ . 6 . Als Belohnung pasfiren dem Pfleger

von verwalteten Kapitalien , jedoch erst vel
deren Wiederaufliefrrung einen Kreuzer vom
Guiden , von vereinahmrcn Zinsen aber zwei
Kreuzer vom Gulden .

§ . 7 . Wenn eine Sache zum ÄuSzahlen
reif ist , haben die einschlägigen Referenten

! auf die an den Pfleger zu erlaßende We -lnug
! zur Kapitals - Aufkündigung und Schlüße , ch ,
! nungs - Ablage anzutragen / wv dann vie Äb .
hör der Schlußrechnung gleichfalls innerhalb
drei Monaten von deren Einlangung in obiger
Art erfolgen muß .

8 - Dle Registratur hat ein ans den
RarhS « Protokollen zu fertigendes Reglster
der bestehenden Pflegschaften ( zu welchen ! Le -
hufe daS Sekretariat die Anordnung und Be -

'
endigung derselben auf der Nedenselre des
Protokoll - NummerS mit den Worten : C u -
ratel - Anordnung , Curatel - Berndi »

g u n g zu noiirrn hat ) zu führen , und solches
y - ik dem eisten Februar unter der Bemerkung
znm Ralhe vorzulegen , welche derRcchnnngen
noch nicht elngeganzen sind , auch gleiche Vor¬
lage mir dLn > iten Mai und unter der Be¬
merkung zu bewirken , welche bei den einschlä »

glgeu Respicienten unter der Abhör noch rük »
haften . Verfügt im Großherzogllchen Hofge¬
richt der Badischen Pfalzgrafschaft . Mann¬
heim den 2it «n Oktober 18 ob .

Frhr . v . Hacke .
Cvurtln . Dletz .

Formel der Deryflichtung derPsieqer .
Ihr NN . sollet geloben und schwör - n , daß

ihr die Masse , für welche ihr alS Pfleger an -

geordnek feyd , treu und recht besorgen , dle
in dem § . 4 . , der euch hiermit vorgcl --gk wer¬
denden Pflegschaft » « Ordnung enthaltenen
Vorschriften genau beobachten , von der euch
anvertrauten Masse nicht in eueren Nuzm ver¬
wenden / über eure Verwaltung jedoch bi»
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zum lezte » Jänner die Rechnung für das ver¬
flossene Jahr . oder so oft rS erfodert wird ,
vorlegen , und dasjenige , was ihr zu Receß
schuldig bleibet , getreu auflkefern »verdet .

DltcrMsprnsation bei Burger - Herraths- und
SchuzannahmSgesiiche betr.

( R . 8lly . l . 8 . ) Da man verschiedentlich
wahrgenommen hat , daß bei Burger - An ,
nahmS - HeirathS - und Schuzamiuhms ^Gcsu -
chen in Fallen , weder Bittsteller das gesez -
nräßlge Alter nicht besszt , gleichwohl das 2ote
Jahr derelcs erreicht har , und eS lediglich
auf Altersdispensation ankam , dergleichen
Gesuche von den Aemtern geradezu avgewie -
sen worden seien , hiedurch aber die Betheilig -
ren wegen anderweit nothwendiger Vorstel¬
lungen an höhere Stellen um AlterSdispema »
tionev in Unkosten versezt , und Weltläustgrei -
ten veranlaßt werden ; so wird hierdurch all ,
gemein verordnet , daß dergleichen Gesuche ,
wobei eS nach schon erreichtem 2Ote» Alters¬
fahre lediglich anfAlterSdtfpensarion ankommt ,
nicht mrhr abgewiesea , sondern mit gutacht¬
lichem Bericht unter Rüksichtsnahme auf
die » wegen der AlterSdispensarkon bestehenden
Grundsätze , an das großherzogliche HvfrakhS -
Kollegium einbeförderl wekdeu sollen . — Wo¬
nach also sämtliche Stadt - und Landvogtelen ,
auch Aemter das Erforderliche für dle Zukunft
zu beobachten habe «. Mannheim de« irrten
November istc-ö .

Großherzogllch badischer Hofrath .
Vclt . Kessler .

Dekanntmachungen .

( N . 8010 . I . 8 .) Nach einem «iogekommr ,
nen Requisition » - Schreiben der kaiserlich-
französischen Procuratur bei dem peinlichen
Gerichtshof « des Niederrheinlscheu Departe¬
ments dd . Straßburg den zten diese- Monat »
sind nachgenaonte Züchtling « aoS dem Justiz -
Haufe zu Straßburg mit Anwendung von mör¬
derischen Grwaltthätigkeiten entkommen .

Signalement , l ) Lorenz Spieß , Fuhrknecht ,
znlezk in Jllklrch in Diensten , zü Jahr alt , 5
Schuh 7 Zoll hoch, Haar » and Augenbraunen
schwarz, erhaben« Stirne , braune Augen, - roß«

und spitzige Nase , Mittlern Mund , rundes Kinn ,
längliches , etwas von Martern gezeichnetere »
Gesicht , die Haare adg .chchnikten . Kleidung :
Grauen Müzen mit großen weißen Knöpfen ,
in deren Mitte ein Pferd abgezeichnet ist ;
rothe Weste ; schwarze lederne Bclnklelder
init Riemen unten gebunden ; weiße baum¬
wollene Kappe , Strümpfe und Schube . An »
geklagt einen Straßen - Mord und Raub be¬
gangen zu haben . 2 ) Katharina Kapfert ,
Ehefrau des Johannis Savine , in Oderehn »
heim gebürtig und wohnhaft , zo Ihr alt ,
groß von Srakur , kastanienbraune Haare und
Augenbraunen , blaue Augen , brttte Stirne ,
dike Nafe , Mittlern Mund , rundes Kinn und
Gesicht , schwanger von ohngefähr siebemMo -
naten . Kleidung : Baumwollene , roth und
weiß geblümte Kappe , mit gemeinen Spizen ;
weiß und rotheS HaiStuch , blau und weiß
gestreiftes Wamst und Rock , braun geblümte »
Fürtuch . Zu vierzehnjähriger ZuchtbauSstrafe ,
wegen Diebstahl , verurth . ilt . z ) Friedrich
Hofman « , GrsundheltS » Beamten , 40 Jahr
alt . 5 Schuh , 2 bis A Zoll hoch , schwarze
Haare und Augenbraunen , schwarz « Augen ,
großen aufgeworfenen Mund , dicke Nase ,
bräunlichte Farbe , runde » Kinn , länglich » »
Gesicht . Kleidung : Braunen Ueberrok , ge«
streifte Weste , dt« Haare mit einem Kamm
aufgeheftet , Beinkleider von grün gestreiftem
Sammet , schwarze Strümpfe , Schuhe ,
runden Hut . Giebt sich von Berlin gebürtig
au ». Angeklagt als Mitschuldiger einer Fa¬
brik von Falschmünzern . 4 ) Conrad Schenk ,
Wundarzt , sr Jahr alt , 5 Schuh 6 Zoll
hoch , dunkel kastanienbraune Haare » rund
abgeschnltten , unb dergleichen Augenbraunen ;
graulichte Augen , aufwärts gerichtete Nase ,
mittler » und aufgeworfenen Mund , länglich
rundeS Kinn , lange » Gesicht , hager von Ge¬
sicht und Körper ; spricht pfälzisch , übrigens
auch beide Sprachen ; von Werstadt , im
Donnersberg » Departement gebürtig . Klei « »
düng : Blauen Ueberrvck, Ordonnanz -Knöpfe ,
wie sie die Wundärzte bei der Armee trage « ;
einen sogenannten preußischen Hut ; roth « ,
auf milirairische Art gemachte Weste ; blau «
laug « Beinkleider , Stiefel mit gelben Um¬

schläge »,



Mägen . Einer in authentischen Schriften
begangener Verfälschung angeklagt . Sämt¬
liche Landvogteien , Stadtvogtei « und Land¬
ämter werden daher angewiesen , auf dieselben
genaue Späh - und Kundschaft auSzustellen ,
solche auf Betreten ju arretiren , und dem¬
nächst unter sicherer Begleitung an den kai¬
serlichen General - Prokurator bei dem pctnlt ■
chen Gerichtshöfe des Niederrhetntschen De¬
partements zu Straßburg . Horrer , gegen
Abtrag der ergangenen Kösten abliefern zu
kaßen . Mannheim den l/teu November 1806 .

Großherzoglich badischer Hofrath .
Vitt . Steinwarz .

( P . G . N . 706 . ) Durch die dahier in Un¬
tersuchung gefallene Jauner Peter Beck , Pe¬
ter Dallmus , und Georg Michael Seiler ,
hat man die nähere Kenntnlß von einer Diebs¬
bande erhalten , welche seit einigen Jahren die
diesseitige Rheingegend durch nächtliche Ein¬
brüche beunruhiget , und auS folgenden Köpfen
bestehen sollen , als :

Llgniilemont . i ) Melchior Seiler , 38
bis 39 Jahr alt , kleiner Statur , hat ein
rundes Gesicht , rothe Angenbraunen und
Bart , dike Nase , kleine Lippen , runde glatt -
rothe Haare , und eingebogene Füße , trägt
einen dunkelblauen WammeS , ein altes Brust¬
tuch , ein Paar alte lederne kurze Hosen , ei¬
nen alten Baurenhut , bald Schuhe mit
Bändel , bald Stiefel . 2) Dessen Ehefrau ,
eine Tochter von « * 0 3) Johann Weiß ,
dem älter » von Untzenberg im Kanton Stm -
mern , welcher auch 4 ) eine ledige Tochter
bet sich haben soll. 5 ) Melchior Seilers
Schwester , eine Wiktwe , 30 Jahr alt , hat
ein rundes blatternarbigtes Angesicht , eine
breite Nase , einen kleinen Mund , und gelbe
Haare , trägt gewöhnlich eine weiße Nebel¬
kappe , und hat elnen Knaben von 3 diS 4
Jahren bei sich . 6 ) Johann Adam Weiß ,
rin Sohn des vorbenannten Johann Weiß ,
24 Jahr alt , kleiner magerer Statur , har
ein glatteö länglichteS Angesicht , große Na¬
se , kleinen Mund , einen Bart mit wenigen
Haaren , runde schwarzbraune Haupthaare ,
trägt einen dunkelblauen WammeS , ein gelb -
gestreiftes manchestrrneö Brusttuch , hellblaue
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tuchene lange Hosen mit weißen runden Knöp¬
fen , einen Bauernhut , oder eine Pudelkappe ,
Stiefel , oder Schuhe . 7) Dessen Schwe -
ster , eine Wittwe , 27 Jahr alt , gar kleiner
Statur und mager , hat ein gletteS langes
Gesicht , eine kleine Nase und Mund , gelb «
Haare , und zwei Kinder , elnen Knaben von
von 7 dis 8 , und ein Mädchen von 3 bis 4.
Jahren bei sich , trägt eine braune zltzeneNe «
belkappe , ein dunkelblaues Müzchen , einen
alten dunkelblauen Rok , und ein baumwollen
zeugenen alten Schurz . 8 ) Johann Weiß der
Jüngere , ein Bruder der ebenbezelchneten , und
9 ) dessen Ehefrau Katharina , eine Schwester
von Melchior Seiler . 10 ) Scheerettschleifer
Michael Weiß ein Bruder von Johann Weiß
dem Aelteren , welcher 11 ) eine ledige Toch -
ter mit Namen Margaretha , und 4 jüngere
Kinder mit sich führen solle ; sodann 12) des¬
sen Tochter Maria Josrpha Ehefrau des Jn -
quisiten Peter DallmuS . iz ) Wilhelm Reln
( oder Stein ) giebt stch bald von Falkensteln ,
bald von Iggelheim jenseils RheineS gebürtig
auS , und 14 ) dessen Eheweib , welche sich
Christlna Hvffmännln nennt , aber wahrschein¬
lich eine Tochter von Johann Weiß dem Ael¬
teren ist . Mehrer « dieser Gauner hatten ihre
Hauptniederlage zu Gebenhausen bei Nutzen -

berg im Kanron Simmern , von wo sie aber
vertrieben worden sind . Sie durchstretchen
daS Land entweder als Scheerenschlelfer ,
Flechten - Korb , und Siebcnmacher . oder tra¬
gen als hausirende Landkrämer ihre gestohle¬
ne Waaren feil , welche sie zu Zeiten auf einen
bespannten Karren mit sich führen . Indem
man das Publikum auf diese Gaunerrotke auf¬
merksam macht , so erthetlt man zugleich allen
untergebenen Aemtern den Befehl auf die
Glieder derselben genau zu fahnden , sie tm
BetrctungSfalle zu gefänglichem Haft zu brln »"

gen , und die Anzeige ungesäumt anher z «
erstatten . Verfügt tm aroßherzogllchen Hof¬
gericht der badischen Pfalzgrafschafr . Mann¬
heim den 8ten November 1806 .

V «ir . Stein , HofgerichtSsekretär »
( N . 4180 .) Der dahier seit ohngefähr io

Tagen in dem Gasthause zum Ochsen sich
aufgrhalten habende , auS österreichischen Mi-
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kitakr - Diensten als Offizier ausgetreten seyn

sollende , unten näher beschriebene Carl Rei -

chard von Mannheim , hat sich der Erbrechung
einer Ehatoulle und Herausnahme verschiede¬
ner kleiner französischer Münzsorten , eines

Haarrlnges mir goldenem Schlößchen und

einer goldenen Münze aus dem rzlen oder

igten Jahrhundert , in der Größe eines Du¬

catens , auf deren einen Seite ein verzogener
Name mit der Umschrift : Wohl dem , der

Freude an seinen Kindern erlebt , und auf der

andern Seite die Buchstaben : J . H . S. und

die Umschrift : Gelobt seyst du heiligste Dreiei¬

nigkeit , befindlich ist , kann der Entwendung
eines Pferdes , äußerst verdächtig gemacht .

Derselbe wird daher hiemlr aufgefordert , bin¬

nen 6 Wochen dahier zu erscheinen , und sich

geben die ihm zu Last liegenden Vergehen zu
rechtfertigen , im Entstehungsfalleaber zu ge¬
wärtigen , daß , in Gemäßheit bestehender
höchsten LandeSgesetze , das weiterö Rechtliche

gegen ihn verstgt werde . Zugleich werden

sämtliche Gerichtsbehörden dlenstfreundllchst
«rsucht , besagten Carl Rrichard auf Betreten

zu arretiren , und nebst dem bet sich haben¬
den , gleichfayS näher bezeichneten Pferde ,
gegen Erstattung der Kvstm uud Erwiede¬

rung ähnlicher RechtShülfe anher auSzuliefern .
Signalement . Carl Retchard, ohngefahr

21 Jahr alt , von Mannheim gebürtig , klri -

« er Statur , hat ein länglichtes aufgedrunse -

« eS mit Blatternarben marqulrtcS Gesicht ,
braune rundgefchntttene Haare , trug bet sei¬
ner Wegreise einen runden Hut , dunkelbrau -
« rn Curs mit großem Kragen , Stiefel mit

Sporen . Daö von demselben mitgenommene
Pferd ist »in Wallach von hellgelber Farbe ,
« ,1t schwarzen Mähnen und Schweif , ohnge , i

säht 15 Fäuste hoch , hinket zuweilen am vor - 1
drrn linken Fuße im Traben , war m 't einem
alten schlechten Sattel , einer wollenen grü¬
nen . mit Band von schwarzer und rother
Farbe eingefaßten Ueberdecke belegt , und mit
einem schwarz ledernen Zaum , mit Trense
anfgezäumt . Heidelberg d. 22 . Nvvemb . 180Ü .

Kurfurftk . Sradtvogteiamt .
Wider. Wundt.

Vdt. Reudter.

( St . D . A . N . 4082 . ) Die wegen Dieb «
stahl dahier in Untersuchung gekommene , un¬
ten beschriebene drei Porsche , fanden in ab «
gewichener Nacht Mittel aus ihrem Gesang »
niffe zu entkommen . Sämtliche Ortsodrig «
ketten werden daher dienstfreundlichst ersucht ,
auf die beschriebene Flüchtlinge genaue Kund »
schast ausstelle » , solche im Betretungsfall ar »
retiren , und gegen Erstattung der Kosten und
Erwiederung ähnlicher Rechtögefäüigkelten
anher ausliefern zu lassen .

Signalement r ) Ludwig Hahn , von Wa »
cheuheim gebürtig , ist von großer Statur ,
27 Jahr alt , har schwarze rundgefchnittene
Haare , starken Bakenbark , ein ovales blasses
mit wenigen Blatternarben gezeichnetes Ge «
sicht , trug bei seiner Entweichung ein schwarz
seidenes , und rvth und weiß gedupftes Hals »
tuch , einen fleischfarbenen tüchenen WamnS
und dergleichen (lnrrs , eine grlbgestrrifte
Pique - Weste , lange braune weite Ueberho »
ftn , ein Paar lange grün « Manchester « « ge»
streifte Hofen , ein Paar Pflemen « Stiefel und
einen runden Hut , geht « egen durch den
frühern Sprung aus einem Finster verderbe »
ner Füßen etwas hinkend . 2 ) Franz Herter ,
von Alzey gebürtig , 24 Jahr alt , mittlerer
Größe , har fchwarzdrauue rund geschnittene
Haare , blasses längllchtrs glattes Angesicht ,
lange Nase , trug bei seiner Entweichung eia
weißes mvusclineneS , und ein schwär ; seite -
neS Halstuch , einen dunkelblau tuchenen
WammS , dergleichen lauge weite Hosen , ei¬
ne gclbgestreiste Weste , und Stiefel , einen
runden Hut , oder ledernes Käppchen .
3 ) Franz Michael Ried von Fahrenbach , ist
30 Jahr alt , mittlerer untersezter Statur ,
hat runde dunkelbraune Haare , breites run¬
des mit einigen Blatternarben markirtcs Ge¬
sicht , trug bei seiner Entweichung ein dunkel «
blaues Halstuch , einen weißlcinenen Kittel ,
« in gestreiftes franzleineneS Brusttuch , weiß -
leinene Wickclhvfen , weiße wollene Strümpfe ,
Schuhe mit Schnallen , und einen aufgeschta »
grneu Hut . Heidelberg den,8 - Nvv . 1826 ,

GroßherzvgllcheS Stadvogteiamt .
Sartorius . Wuudt .

Veit . Rrudter «



Gerichtliche Auffsrderung -en.
(G. N . 7407.) Am 4ten dieses Monatsist

hier Wilhelm Zimmermana von Heidelberg
gebürtig, seiner Profession eln Bäcker , wel¬
cher aber seit langen Jahren dieses Gewerbe
nlcht getrieben hat , ledigen Standes , und
ohne Hincerlaßung einer lezten Willensmei -
nung gestorben. Deffen dahier unbekannten
Jntestacerben , oder jene , welche sonst aus
irgendeinem Grunde ; auf dessen geringen
Nachlaß einen Anspruch geltend zu machen
gedenken , haben sich ln Zeit 4 Wochen bet der
hiesigen Stadtschreiberel diesfalls zu melden,
das erstellte Jnventarlum elnzufthen , und
hlenach ihre Erb» oder sonstige Ansprüche zu
rechtfertigen ; anderenfalls aber zu gewärti¬
gen , daß mit deren Ausschluß , wegen Aus-
ftstgung des Zimmermännischen Nachlaßes
rechtliche Verfügung ergehe, Mannheim den
i8ken November 1806 .

GroßherzogllcheS Stadtvvgtelamt .
Rupprecht.

Hoffmeister . Vcle. Schubauer.
Der von dem Regiment« Erbgroßherzog

desertirte Johann Weiß von Roth , hat sich
binnen 3 Monaten dahier zu stellen und über
feinen Austritt zu verantworten , oder zu ge¬
wärtigen , daß gegen ihi« nach der über den
Austritt der Unterthanen bestehenden Landes-
Konstitulion verfahren werde. Phllippsburg
den gren September 1806.

Großherzoglich badisches Amt .
Schoch. Vstr . Will.

Der der Verwundung des Heinrich Flek
von Edingen beschuldigte , und sich heimlich
von Neckarhause » entfernte Burgerssohn Mi.
chael Sieblg , hat sich innerhalb 14 Tagen
dahier zu stellen , km Ausbleibungsfalleaber
zu gewärtigen , daß er der Verwundung für
geständig geachtet , und daö weiters rechtliche
gegen ihn werde verfügt werden . Ladenburg
den zten November 1806.

Großhrrzogllchbadisches Landamt.
Schneck . Vät. Haag.

Lauf - Antrag «.
KünftigenDonnerstag den 27t«» dieses früh

10 Uhr, wird das dem verlebten Schuhma-
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cher Dantel Hoffmann zugehörig gewesene,
in der «slmmelsgaß gelegene HauS, auf da»
hiesigem RarhbauS an den Meistblerhenden
zugeschlagen werden . Heidelberg den igten
November 1806 .

Großherzoglicher Stadtmaglstrat .
SartvrtuS . Weber .

Veit. Guerdan.
(O. S . A . N . r2zz. ) In Gemäsheit einer

dem hiesigenOberforstamt zugekvmmenen hdch-
sten Verfügung , solledie herrschaftliche , in
dem Kaferthaler Forst unweit Sandhofen lie¬
gende Rheinlnsel, der Ballauf und Mittel -
wörlh genannt , unter Vorbehalt des darauf
stehenden , besonders zu verwertheuden Holzes,
Salva Ratificatione entweder im ganzen, oder
Morgen und halbe Morgenweise , als Eigen -
lhum öffentlich versteigert werden . Der zum
Verkanf bestimmte Flächen - Inhalt dieserIn¬
sel bestehet nach der erst im vorigen Jahr ge¬
schehenen geometrischen Aufnahme in 105
Morgen 1 V . 18 Rt . ist in 6 Gewände, und
nach der Beschaffenheit des TcrralnS , ln
ganze und halbe Morgen abgecheilt , und dcr
Grund und Boden Ist zu Ackerfeld und Wie¬
sen gleich gut geeignet. Zur wirklichen Auf-
strcichs - Verhandlung , welche man in der
Karpfen« WirthschaflS - Behausung zu Sand¬
hofen vorzunehmen gedenket , ist Dienstag der
zweite nächstkünstlgen Monatö Dezember an»
beraumt , und wird dieses Vorhaben hiemlt

i zu Jedermanns Wissenschaft öffentlich be¬
kannt gemacht , damit die Stelgerungsliebha-
ber sich an gedachtem Tag Vormittags bei
guter Zelt ln Sandhofen elnzusinden wissen
mögen , um vorderfamst die Bedlngnlsse zu
vernehrnen , und sodann der wirkliche» Ver¬
handlung beizuwohnen . Cchwezingenden
ztkn November 1806 .

GroßherzogllcheS Oberforstamt.
Frhr . v . DratS .

Wohlmann.
Mittwochs den 26kcn diese» MonatS früh

y Uhr , wird man die in dem Schacher oder
der vormals Reichsstadt Speirischen diessei»
tlqen Gemarkung gelegene große Schwanen»
hälser« Wiese 5,4 Morgen neuen MaseS ent»
haktenv ; sodann Mimvochö den zten Drzem»
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der nächsthkn früh y Uhr die eben daselbst liegen ,
de große und kleine Muld - Wlese , ad 6oMvrgen ,
2 Vrtl . i i/s Ruthen neuen Mases in kleinen
Loosen , und unter annehmlichen Bedingun¬
gen zu Hockenheim auf dem Rathhause als
Eigenthum öffentlich versteigern . Schwezin -
gen den 7len November 1806 .

Grvßherzvgliches Amt .
L . Pfister . W . Frey .

Pachtantrag .
Montag den iten Dezember h . a . werden

die beide bei Sandhofen liegende an die Kirsch «
gartshaußer Hofdeständer bisher verpachtet
gewesene beide Rheinwörthe , der Karl Lud »
wigswörth genannt , mit ungefähr 9 Morgen
Acker und 12 Morgen Wiesen , undder Gräfen
oder Rather oder Kaiserswörth von ungefähr
ic > Morgen Acker auf fahrigen Jeirbestand
und zwar das Ackerfeld jeden Wörths beson «
ders , und dir Wiese Morgenwelse , sodann
akrernarive als gewöhnlich schazbares Eigen -
thum halb Morgenwelse auf 6 Termine Vor¬
mittags um y Uhr in dem Karpfenwirths ,
häuö zu Sandhofen öffentlich versteigert , wel¬
ches den Liebhabern hiermit bekannt gemacht
wird , um den Plaz vorher besichtigen , und
alsdann der Steigerung beiwohnen zu kön¬
nen . Ladenburg den 2oren November 1826 .

Großherzogliche Gefällverwaltung .
W . Ludwig .

Anzeigen .
Bei Johann Philipp Ackerann sind relnm

von Güte , und zu billigsten Preisen zu ha¬

ben , alter Malaga « Wein , Burgunder « Wein ,
Batavia Arak , und Jamaika Rum .

Es ist - eine manchcsierne Kappe gefunden
worden ; wer sich dazu legitimiren kann , hat
sich auf dem Polizei - Bureau zu melden .

Mannheimer Kirchenbuchs - Auszüge .
Gebohre ne : Den 17 » » November : Ma¬

ria Josephs , Vater Paul Hauer , Br . u .
Mauer , K . eod . Joh . Andreas , Vater
Sebastian Baumaun , Beisatz , K . Den
iZten : Josephs Margaretha , Vater Joh .
Junn , Br . u. «Schuhmacher , K . Den
ryten : Jakob Will -elm , Vater Ludwig
Bernhard Friedrich Döll . Buchdrucker , E .
L . Den 2oten : Anna Rosina , Vater Jo¬
seph Künstler , K . eod . Heinrich , Vater
Joh . Andreas Eller , Br . u . Seiler , C . R .

Gestorbene : Den izten November : Joh .
Friedrich Kurzins , pensionirrer Kompagnie «
chlrurg , alt 74 I . , K . Den i7ten : Vr .
Joh . Heiselmann , alt 60 I . , K . Den
i8ten : Friederike Dorothea , alt io I . ,
Vater weil . Br . Jakob Meier , E . L. Den
2oten : Eleonore , alt 29 I . , Vater weil .
Christian Staudt , Ziegler , E . L . Den
2lten , Georg Ludwig Schmleß , Br . u .
Flaschner , alt 324 J > , K . Den 22ten ;
Augusts , unehelich , alt 4 3 « , K .

Verehelichte : Den 2Zten November :
Melchior Wintersheimer , großherzvgl . bad .
Hofzimmerbohner , mit Maria Anna Fleisch¬
männin .

8rucktpreise und vikkualienschatzung .

Städte

Monat Früchten per Mltrim Mittelpreis Brod Fleisch das Pfund 9
3

1
kr

ö 03

H

Korn Gerst

st. skr .

Spelz

st. skr .

Kern

st . skr .

Haber

st . skr .

Kund
Brod
4M

kr .

Weck
für
ikr .
Loth

Gem.
Brod
Lrkr .
Loth

Ochsen

kr.

« alb

kr.

Hackel

kr .

schwei «
NtN
kr.

Manheim — 20 6145 5 ! 6 3 iZl ! 7 * 45 3leu il ! 8 18 Hl 10 9 12 5

Helberg ~~ 18 6139 ,41 .35 3l38 - I - 3 ! - lo4l 8 22 Hl 84 94
~

ioi 6

Bruchsal — <5 7 \%3 - '4 >22 4 | i5 Ys - 3136 12 8 21 12 84 8 9 -
Brette » — 2° - I - 4 >22 - I - 3l - — — — — — — — -
Odmheim - l - - l - — — — — — — — -
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